
 

Hausanschrift: Überweisungen an Bundeskasse 
Herschelstraße 3, 30159 Hannover Deutsche Bundesbank, Filiale Saarbrücken 
Tel.-Nr. +49 (511) 3657-0  BLZ 590 000 00    Konto-Nr. 590 010 20 
Fax-Nr. +49 (511) 3657-4399 IBAN DE 81 5900 0000 0059 0010 20      BIC: MARKDEF1590 
De-Mail: poststelle@eba-bund.de-mail.de      Leitweg-ID: 991-11203-07 
 

 

  

 

Außenstelle Hannover 

   
Eisenbahn-Bundesamt, Herschelstraße 3, 30159 Hannover 

 
 
 
zur Veröffentlichung im Internet 

Bearbeitung: Sachbereich 1 

Telefon: +49 (511) 3657-0 

Telefax: +49 (511) 3657-4399 

E-Mail: sb1-han@eba.bund.de 

 

Internet: www.eisenbahn-bundesamt.de 

Datum: 12.03.2026 

Aktenzeichen (bitte im Schriftverkehr immer angeben) EVH-Nummer: 3547029 

581ppb/019-2025#025   

 

Betreff: Feststellung der UVP-Pflicht aufgrund standortbezogener Vorprüfung gemäß § 5 Abs. 1 

i. V. m. § 7 Abs. 2 und 5 UVPG für das Vorhaben „Aufhebung Bahnübergang Mehringer 

Straße“, Bahn-km 217,900 bis 217,900 der Strecke 2931 Hamm(Westf) - Emden Rbf in 

Salzbergen 

Bezug: Antrag vom 20.10.2025, Az. G.016128902 

Anlagen: 0 

Verfahrensleitende Verfügung 

Für das o. g. Vorhaben wird festgestellt, dass keine Pflicht zur Durchführung einer 

Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP-Pflicht) besteht. 

Begründung 

Diese Feststellung beruht auf § 5 Abs. 1 i. V. m. § 7 Abs. 2 und 5 Gesetz über die 

Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) i. V. m. Nr. 14.8.3.2 Anlage 1 UVPG. 

Das Vorhaben hat die Auflassung des Bahnübergangs (BÜ) „Mehringer Straße“ zum Gegenstand. 

Das Vorhaben unterfällt dem Anwendungsbereich des UVPG gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 1 UVPG, da 

es in Anlage 1 UVPG aufgeführt ist. Es stellt der Art nach ein Vorhaben nach Nr. 14.8.3 Anlage 1 

UVPG dar, denn es handelt sich um eine sonstige Betriebsanlage von Eisenbahnen. 

Das Eisenbahn-Bundesamt, Außenstelle Hannover führt für das Vorhaben ein 

fachplanungsrechtliches Zulassungsverfahren nach § 18 Abs. 1 AEG durch. Dieses stellt ein 

verwaltungsbehördliches Verfahren dar, das der Zulassungsentscheidung dient gemäß §§ 4 und 2 
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Abs. 6 Nr. 1 UVPG und ist daher taugliches Trägerverfahren für eine mögliche UVP. Daher hat 

das Eisenbahn-Bundesamt die Feststellung, dass für das Vorhaben die UVP-Pflicht besteht oder 

nicht besteht (Feststellung der UVP-Pflicht) nach den §§ 6 bis 14a UVPG zu treffen aufgrund der 

Zuständigkeit nach § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 7 Bundeseisenbahnverkehrsverwaltungsgesetz 

(BEVVG), wenn für das Vorhaben die UVP-Pflicht bestehen kann gemäß § 18 Abs. 1a Satz 5 

AEG. Letzteres ist der Fall, da keine unbedingte UVP-Pflicht gemäß § 6 Satz 1 i. V. m. Nr. 14.7 

Anlage 1 UVPG besteht (es handelt sich nicht um den Bau eines Schienenwegs von 

Eisenbahnen) und auch keine Freistellung von der UVP-Pflicht nach Nr. 14.8.3.2 Anlage 1 UVPG 

unterhalb der dortigen Prüfwerte, nach § 14a Abs. 1 UVPG oder nach § 14a Abs. 2 Nr. 3 UVPG 

unterhalb der Prüfwerte von Nr. 14.8.3.2 Anlage 1 UVPG. 

 

Die Feststellung der UVP-Pflicht erfolgt vorliegend von Amts wegen nach Beginn des Verfahrens 

das der Zulassungsentscheidung dient gemäß § 5 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 UVPG. 

 

Für das Vorhaben ist zur Feststellung der UVP-Pflicht eine standortbezogene Vorprüfung gemäß 

§ 7 Abs. 2 und 5 UVPG i. V. m. Nr. 14.8.3.2 Anlage 1 UVPG durchzuführen. 

 

Bei dem gegenständlichen Vorhaben handelt es sich um ein Änderungsvorhaben gemäß § 2 

Abs. 4 Nr. 2b) UVPG. Es stellt die Nr. 14.8.3.2 Anlage 1 UVPG dar. 

Die standortbezogene Vorprüfung wird als überschlägige Prüfung in zwei Stufen durchgeführt. In 

der ersten Stufe wird die spezifische ökologische Empfindlichkeit im Einwirkungsbereich des 

Vorhabens geprüft. Diese besteht, wenn besondere örtliche Gegebenheiten i. S. d. Schutzkriterien 

nach Nr. 2.3 Anlage 3 UVPG vorliegen, anderenfalls besteht keine UVP-Pflicht. Liegen solche 

besonderen örtlichen Gegebenheiten vor wird in der zweiten Stufe unter Berücksichtigung der in 

Anlage 3 aufgeführten Kriterien geprüft, ob das Vorhaben erhebliche nachteilige 

Umweltauswirkungen hinsichtlich der besonderen Empfindlichkeit oder der Schutzziele der 

Schutzkriterien haben kann, die im Hinblick auf eine wirksame Umweltvorsorge nach Maßgabe der 

geltenden Gesetze bei der Zulassungsentscheidung zu berücksichtigen sind. Vorliegende 

Ergebnisse vorgelagerter Umweltprüfungen oder anderer rechtlich vorgeschriebener 

Untersuchungen zu den Umweltauswirkungen des Vorhabens sind in die Prüfung einzubeziehen. 

1 Merkmale des Vorhabens 

Die Merkmale des Vorhabens werden insbesondere hinsichtlich der Kriterien der Nr. 1 Anlage 3 

UVPG beurteilt. 

Die Bahnübergangssicherungsanlage (BÜSA) wird zurück gebaut. Das Streckenprofil wird 

wiederhergestellt. Auf beiden Seiten der Bahnstrecke werden Absperrvorrichtungen in Form 

einfacher Schutzplanken angebracht. Beide Straßenäste werden zu Sackgassen. 
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Da Müllfahrzeuge nicht wenden können, wird in Abstimmung mit dem Abfallwirtschaftsbetrieb 

Emsland und der Gemeinde Salzbergen den Anwohnern auf dem östlichen Straßenast auferlegt, 

die Mülltonnen an einem Sammelplatz an der Hauptstraße bereitzustellen. Das entspricht einem 

Transportweg von max. 70 m. Auf der Westseite wird vor dem letzten Grundstück ein Wendeplatz 

für die Müllwagen eingerichtet.  

Das alte Schalthaus und die Anlagenteile sowie die BÜ-Beleuchtung werden zurück gebaut. Nicht 

mehr benötigte Altkabel werden von den Kabelverteilern bzw. Schaltgestellen abgenommen, 

ordnungsgemäß verkappt und aus den Kabelkanälen entsorgt oder bei Erdverlegung im Erdreich 

belassen. 

Anlagebedingt werden 2.060 m² Fläche in Anspruch genommen. Die Dauer der Bauarbeiten 

beträgt ca. 30 Tage. Insgesamt werden 1 Tonne Bauabfälle nach AVV 17 geschätzt. Baubedingt 

treten Verbrennungsemissionen sowie sonstige Staubemissionen auf. Es findet Baulärm in nach 

AVV Baulärm schutzwürdiger Umgebung sowie bauzeitliche Erschütterung statt.  

2 Standort des Vorhabens 

Eine spezifische ökologische Empfindlichkeit im Einwirkungsbereich des Vorhabens besteht, wenn 

besondere örtliche Gegebenheiten i. S. d. Schutzkriterien nach Nr. 2.3 Anlage 3 UVPG vorliegen 

unter Berücksichtigung des Zusammenwirkens des gegenständlichen Vorhabens mit anderen 

Vorhaben im gemeinsamen Einwirkungsbereich. 

Im Einwirkungsbereich des Vorhabens liegen keine Schutzkriterien nach Nr. 2.3 Anlage 3 UVPG 

vor. Daher kann die Prüfung in der ersten Stufe beendet werden. 

3 Ergebnis 

Aus den Antragsunterlagen der Vorhabenträgerin [Erläuterungsbericht (Unterlage 1), 

Untersuchung zu baubedingten Schallimmissionen (Unterlage 9), Landschaftspflegerischer 

Begleitplan – Erläuterungsbericht (Unterlage 10.1) und Formblatt 3 ergibt sich nach überschlägiger 

Prüfung in der ersten Stufe, dass keine spezifische ökologische Empfindlichkeit im 

Einwirkungsbereich des Vorhabens besteht, da keine besonderen örtlichen Gegebenheiten i. S. d. 

Schutzkriterien nach Nr. 2.3 Anlage 3 UVPG vorliegen. 

 

Diese Feststellung ist gemäß § 5 Abs. 3 Satz 1 UVPG nicht selbständig anfechtbar. Sie wird 

gemäß § 5 Abs. 2 Satz 1 UVPG der Öffentlichkeit bekannt gegeben durch Veröffentlichung auf der 

Internetseite des Eisenbahn-Bundesamtes. Sie wird zudem im zentralen Internetportal des Bundes 

(www.uvp-portal.de) bekannt gegeben gemäß § 2 Abs. 3 Bundes-UVP-Portal-VwV. 

Die dieser Feststellung zu Grunde liegenden Unterlagen können von Dritten beim Eisenbahn-

Bundesamt Außenstelle Hannover, Herschelstraße 3, 30159 Hannover nach vorheriger 

Terminvereinbarung eingesehen werden. 
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Im Auftrag 

 

Elektronisch erstellt und 

ohne Unterschrift gültig 


